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VOR 1922

2300 Lehrer_innen im Curiohaus
Hamburgs Lehrerschaft für Einheitsschule und Selbstverwaltung – 
Teilerfolge im Zuge der Novemberrevolution 1918 

Kaum war der Hamburger 
Arbeiter- und Soldatenrat am 
6. November 1918 gebildet, so 
setzte er die Neugestaltung des 
Schulwesens auf die Tagesord-
nung. Die Initiative war aus-
gegangen von drei Mitgliedern 
der Gesellschaft der Freunde 
des vaterländischen Schul- und 
Erziehungswesens in Hamburg 
(GdF), der Vorläuferorganisation 
der GEW-Hamburg. Bereits am 
12. November kam es in beiden 
Sälen des Curiohauses zu einer 
allgemeinen Lehrerversamm-
lung mit 2300 TeilnehmerInnen. 
Neben der Wahl eines Lehrer-
rats kam es zur Beratung und 
Verabschiedung der zentralen 
Forderungen, die zusammen mit 
dem Arbeiter- und Soldatenrat in 
Hamburg durchgesetzt werden 
sollten (Ein ausführlicher Be-
richt findet sich in der Pädago-
gischen Reform vom 19.11.1918 
– vgl. folgende Seiten).

Trotz teilweise heftiger poli-
tischer Differenzen in den vo-
rangegangenen Jahren wurden 
nahezu einstimmig folgende 
Ziele beschlossen: Einführung 
der Einheitsschule; Selbstver-
waltung der Schule unter Be-
teiligung der Eltern; politische, 
Glaubens- und Gewissensfrei-
heit sowie die Verankerung der 
Forderungen in einem Reichs-
schulgesetz .

Die Selbstverwaltung bein-
haltete vor allem die Wahl der 
Schulleitung und die Übertra-
gung von mehr Verantwortung 
für die Kolleg_innen an den 
Schulen: „Der Leiter der Schu-
le ist nicht mehr Vorgesetzter, 
sondern Vorsitzender“, sagte 
Hermann Leo Köster, ein lang-
jähriger Sprecher der Lehrer_in-
nen auf der Versammlung. „Ein 

einheitlicher, wissenschaftlich 
vorgebildeter Lehrerstand, in 
lebendiger Verbindung und Ge-
meinschaft mit den Organen der 
Eltern und des Staats, verwalte 
frei von allen wesensfremden, 
behördlich gesetzten Autoritäten 
die unabhängige Schule“, hatte 
schon die Pädagogische Reform 
gefordert (12.11.1918; Hervor-
hebung im Original).

Die Versammlung wählte 
einen 30-köpfigen Lehrerrat, 
der in den folgenden Monaten 
sowohl mit dem Arbeiter- und 
Soldatenrat als auch mit der 
fortbestehenden Schulbehörde 
verhandelte. Angesichts der Auf-
bruchstimmung erklärten sich 
überraschend auch die Vertreter 
der Oberlehrer aus den höheren 
Schulen bereit, auf dem Boden 
der vier Forderungen mitzuar-
beiten. So konnte der Lehrer-
rat ohne nennenswerte Kritik 
konkretere Forderungen zur 
Einführung der Einheitsschule 
beschließen: u.a. den Wegfall 
des Schulgelds an staatlichen 
Schulen und die Abschaffung der 
Vorschulen (gemeint waren spe-
zielle Grundschulen für Gymna-
sien). 

Als der Arbeiter- und Solda-
tenrat jedoch im Dezember 1918 
auf Vorschlag des Lehrerrates 
die Abschaffung des Religions-
unterrichts verfügte, entlud sich 
der Unmut der Mehrheit der 
Oberlehrer, die als sehr konser-
vativ galt. Mit dem Hinweis, der 
Lehrerrat habe die vier Grund-
forderungen in der Ausführung 
„überspannt“, wandten sie sich 
jetzt auch gleich gegen die Wahl 
der Schulleiter auf Zeit und die 
Einführung der Einheitsschu-
le zu Ostern 1919. Der noch 
existierende Senat, im Aufwind 

durch das allgemeine Erstarken 
restaurativer Kräfte im Reich, 
verschleppte unter dem Vorwand 
der bevorstehenden Bürger-
schaftswahl die Umsetzung des 
neuen Schulleiteramts.

Gestärkt durch Proteste von 
LehrerInnen gelang es GdF-Ver-
tretern jedoch, den kaum noch 
tagenden Arbeiter- und Solda-
tenrat zur Einführung der Selbst-
verwaltung an den Schulen zu 
bewegen. In seiner letzten Ver-
ordnung überhaupt legte er am 
23.3.1919 fest, dass Schulleiter 
vom Lehrerkollegium zunächst 
nur noch für ein Jahr zu wählen 
seien. Bisherige Schulleiter wür-
den wieder einfache Lehrer, au-
ßer im Fall der Wiederwahl.

Obwohl die Verordnung sofort 
in Kraft trat, verbot die Behörde 
die Wahlen. Die am 16.3.1919 
gewählte Bürgerschaft bestätigte 
die Regelung jedoch Ende April 
mit klarer Mehrheit. So kam es 
im Mai an 198 Schulen zu den 
Wahlen, bei denen auch je drei 
Elternvertreter Stimmrecht er-
hielten. Dabei wurde etwa ein 
Drittel der bisherigen Schulleiter 
nicht wiedergewählt - eine Be-
stätigung für die Reformkräfte.

Die in der Novemberrevo-
lution erhobenen Forderungen 
fanden sich abgeschwächt auch 
in zwei neuen Gesetzen wie-
der: Das „Gesetz über die Ein-
heitsschule“ vom 16.5.1919 
bewirkte die einheitliche vier-
jährige Grundschule sowie für 
Volksschüler die Schulgeld- und 
Lehrmittelfreiheit. Im Selbstver-
waltungsgesetz vom 12.4.1920 
wurde die Wahl des Schulleiters 
auf drei Jahre und die Abschaf-
fung seines Vorgesetztenstatus’ 
verankert. Diese Regelung ging 
auch weit über die heutigen Be-
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stimmungen hinaus und galt bis 
zur NS-Machtübernahme im 
Jahr 1933.

Hamburgs Lehrer_innen 
machten nach 1920 vor allem 

durch pädagogische Neuerun-
gen, durch Versuchsschulen und 
Gemeinschaftspädagogik von 
sich reden. Die ab 1922 erschei-
nende HLZ sollte dabei eine 

Stütze sein. 
MANNI HEEDE
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